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Auf die Anfrage Nr. 233, welche die Abgeordneten 

Regensburger und Genossen am 18.3.1976. betreffend vollkommene 

Beseitigung der Lawinengefahr für die Arlbergstrasse von 8t. Anton 

nach St. Christoph an mich gerichtet haben. beehre ich mich folgen-

des mitzuteilen: 

Es ist unQestritten, dass nach Bestehen einer durchgehen

denVerbindung durch den Arlbergtunnel das Aufrechterhalten des Ver

kehrs über die B 197 Arlberg Strasse vornehmlich den Bedürfnissen 

des Wintersportfremdenverkehrs und des gesteigerten Güter",:, und Per

sonennahverkehrs dient. Aus den daraus sich ergebenden gesamtwirt

schaftlichen "Überlegungen wurde von mein~m Ressort eine alleinige 

50 %ige Baukostenübernahme für die Lawinenverbauungendurch die 

Bundesstrassenverwaltung abgelehnt. 

Die Finanzierung der durch dieWi1dbach~und Lawinenver

bauung durchzuführenden Maßnahmen hc~.t nämlich gemäß den Bestimmun

gen desWasserbautenförderungsgesetzes durch den Bund. das Land und 

die örtlichen Interessenten zu erfolgen. wobei gemäß Erlaß ZIJ10. 905-

II/10-1966 der Bund und das Land zusammen 50 % der Baukosten zu 

übernehmen haben und die restlichen 50 % von den Inte"ressenten aufzu-

. bringen wären. 

Zf\.l den Interessenten können in diesem ·Falle die Gemeinden, 

die Bundesstrassenverwaltung sowie die örtlichen. Nutznießer gezählt wer

den. 
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ver der Wildbach-und Lawinenverbauung zuzuleitende 

50 %ige Interessentenbeitrag zu den Verbauungsmaßnahmenist da-

her nicht nur von der Bundesstrassenverwaltung allein zu überneh-

men. sondern gemeinsam von allen Interessenten zu tragen. Die 

Bundesstrassenverwa1tung wird sich dabei einer entsprechenden 

Kostenbeteiligung nicht verschliessen. wenn auch die übrigen Interessen

ten ihre Bereitschaft zur Mitfinanzierung bekunden. 

Nach Abklärung des FinanzierungsschlusseIs für den Bei

trag aller Interessenten sowie nach Vorlage entsprechender Verpflieh..;. 

tungserklärungen durch die übrigen Interessenten wird das Amt der 

Tiroler ~andesregierung beauftragt werden. den Kontakt mit der Wild

bach-und Lawinenverbauung bezüglich der Deta1o/anung aufzunehmen. 

. ~. 

W\~Ul 

213/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




